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Regeste

Art. 8 Abs. 3 ATSG, Art. 28 Abs. 2ter IVG (seit dem 1. Januar 2008 Art. 28a Abs. 3 IVG).
Voraussetzungen der Anwendbarkeit der sogenannten 'gemischten Methode' der
Invaliditätsbemessung. Der "Aussage der ersten Stunde", d.h. den anlässlich der
Haushaltabklärung gemachten Angaben zum Ausmass einer Erwerbstätigkeit ohne
Gesundheitsbeeinträchtigung kommt dann kein Beweiswert zu, wenn weder die
entsprechende Frage noch die Antwort der versicherten Person korrekt protokolliert worden
sind. Muss zudem davon ausgegangen werden, dass die späteren Angaben der versicherten
Person durch das Wissen um die Gefahren einer Anwendung der gemischten Methode
beeinflusst sind, bleibt nichts anderes übrig, als jene Verhaltensweise im fiktiven
"Gesundheitsfall" anzunehmen, die für die versicherte Person in der konkreten Situation die
vernünftigste wäre (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 17.
Februar 2009, IV 2007/425).

Erwägungen

E. 1
1.1  Gemäss Art. 28 Abs. 2 IVG (in der hier massgebenden, bis 31. Dez. 2007 geltenden
Fassung) i.V.m. Art. 16 ATSG ist die Invalidität grundsätzlich durch einen
Einkommensvergleich zu ermitteln. Bei nichterwerbstätigen Versicherten im Sinne von
Art. 5 Abs. 1 IVG – so namentlich bei im Haushalt tätigen Personen – wird hingegen für die
Bemessung der Invalidität darauf abgestellt, in welchem Mass eine Behinderung besteht,
sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen (Art. 28 Abs. 2 bis IVG in der hier
massgebenden, bis 31. Dez. 2007 geltenden Fassung). Als Aufgabenbereich der im
Haushalt tätigen versicherten Personen gilt unter anderem die übliche Tätigkeit im Haushalt
sowie die Erziehung der Kinder (Art. 27 IVV). Bei einer versicherten Person, die nur zum
Teil erwerbstätig wäre, wird die Invalidität diesbezüglich nach Art. 16 ATSG festgelegt.
Wäre die versicherte Person daneben in einem Aufgabenbereich tätig, so wird die
Invalidität für diese Tätigkeit nach Art. 28 Abs. 2 bis IVG (in der bis 31. Dez. 2007
geltenden Fassung) festgelegt. In diesem Falle sind die Anteile der Erwerbstätigkeit und der
Tätigkeit im anderen Aufgabenbereich festzustellen und der Invaliditätsgrad ist
entsprechend der Behinderung in beiden Bereichen zu bemessen (Art. 28 Abs. 2 ter Abs. 1
IVG in der bis 31. Dezember 2007 geltenden Fassung). Diese Art der Invaliditätsbemessung
wird praxisgemäss als gemischte Methode bezeichnet. Laut Art. 27 bis IVV ist nur der
Einkommensvergleich anzustellen, wenn anzunehmen ist, dass die versicherte Person im
Zeitpunkt der Prüfung des Rentenanspruchs ohne den Gesundheitsschaden ganztägig
erwerbstätig wäre. In ständiger Praxis prüft das Bundesgericht die Frage, ob und
gegebenenfalls in welchem Ausmass eine versicherte Person auch ohne den



Gesundheitsschaden im Aufgabenbereich tätig wäre, anhand der hypothetischen
Verhaltensweise der versicherten Person. Nach Ansicht des Bundesgerichts ist dazu
abzuklären, ob die versicherte Person ohne den Gesundheitsschaden mit Rücksicht auf die
gesamten Umstände (persönlicher, familiärer, sozialer und erwerblicher Art) erwerbstätig
oder im Aufgabenbereich tätig wäre. Dabei sollen die finanzielle Notwendigkeit der
Aufnahme oder der Ausdehnung einer Erwerbstätigkeit, allfällige Erziehungs- und
Betreuungsaufgaben, das Alter der versicherten Person und deren berufliche Fähigkeiten,
Neigungen und Begabungen massgebend sein. Abzustellen sei auf die hypothetischen
Verhältnisse in tatsächlicher Hinsicht, wie sie sich bis zum massgebenden Zeitpunkt
entwickelt haben würden (vgl. etwa BGE 125 V 150). 1.2  Das Versicherungsgericht des
Kantons St. Gallen teilt diese Auffassung nach wie vor nicht. Es geht weiterhin davon aus,
dass Art. 8 Abs. 3 ATSG eine Invaliditätsbemessung anhand der behinderungsbedingten
Einschränkung im Aufgabenbereich (Haushalt) nur zulasse, wenn und soweit der
versicherten Person die Ausübung einer Erwerbstätigkeit im hypothetischen
Gesundheitsfall objektiv nicht zumutbar sei (vgl. etwa die Urteile vom 22. Januar 2007, IV
2006/60, Erw. 1b, und vom 30. November 2007, IV 2006/175, Erw. 1b und c). Das
Bundesgericht hat in BGE 133 V 504 ff. seine Rechtsprechung bestätigt. Es hat ausgeführt,
der Rechtsauffassung des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen liege ein
unzutreffender Rechtsbegriff der Invalidität und ein unrichtiges Verständnis der gemischten
Methode zugrunde. Die gemischte Methode ergebe sich aus Art. 28 Abs. 2 ter IVG (in der
bis 31. Dezember 2007 geltenden Fassung), welcher der allgemeinen Regelung von Art. 8
Abs. 3 ATSG vorgehe (vgl. die Erw. 3.3 des genannten Bundesgerichtsurteils). Die Frage,
ob eine versicherte Person im hypothetischen Gesundheitsfall vollzeitlich einer
Erwerbstätigkeit nachginge, vollzeitlich im Aufgabenbereich tätig wäre oder neben der
Ausübung einer Teilzeiterwerbstätigkeit auch noch im Aufgabenbereich tätig wäre, betrifft
aber entgegen der Auffassung des Bundesgerichts weder die Definition der Invalidität noch
den "Mechanismus" der gemischten Methode der Invaliditätsbemessung. Vielmehr geht es
bei der Beantwortung dieser Frage ausschliesslich um die Auswahl zwischen den drei zur
Verfügung stehenden Bemessungsmethoden, die alle drei dasselbe Ziel anstreben, nämlich
die Ermittlung des richtigen Invaliditätsgrades. Es handelt sich also nur um die Definition
des Auswahlkriteriums. Das Bundesgericht hingegen scheint davon auszugehen, dass zu
jeder der drei Bemessungsmethoden ein eigener Invaliditätsbegriff gehöre, dass also die
Bemessungsmethode den Invaliditätsbegriff definiere und nicht der Invaliditätsbegriff die
Bemessungsmethode. Das würde auch erklären, weshalb nach der bundesgerichtlichen
Praxis ein Revisionsgrund (Art. 17 Abs. 1 ATSG) vorliegt, wenn ein Methodenwechsel -
trotz unveränderter gesundheitlicher Situation - einen anderen Invaliditätsgrad ergibt (vgl.
Ulrich Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, S. 256). Wenn das Versicherungsgericht des
Kantons St. Gallen auf die Zumutbarkeit der Ausübung einer Erwerbstätigkeit im
hypothetischen Gesundheitsfall abstellen möchte, um die anwendbare Bemessungsmethode
zu bestimmen, operiert es demnach weder mit einem unzutreffenden Rechtsbegriff der
Invalidität noch mit einem unrichtigen Verständnis der gemischten Methode, sondern es
verwendet allenfalls ein falsches Kriterium zur Auswahl der Bemessungsmethode
(Einkommensvergleich, Betätigungsvergleich im Aufgabenbereich oder gemischte
Methode). 1.3  Das Bundesgericht hat sich im bereits genannten BGE 133 V 504 ff. (vgl.
auch das Bundesgerichtsurteil vom 25. Juli 2007, 9C_15/2007, Erw. 6.3) darauf berufen,
dass Art. 28 Abs. 2 ter IVG (in der bis 31. Dezember 2007 geltenden Fassung) als lex



specialis dem Art. 8 Abs. 3 ATSG als lex generalis vorgehe. Die Anwendung der lex
specialis-Regel ist nur in jenen Fällen sinnvoll, in denen der Konflikt zwischen zwei sich
widersprechenden, aber gleichzeitig Anwendung erheischenden Rechtsnormen beigelegt
werden muss. Wenn das Bundesgericht also zur Widerlegung der Auffassung des
Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen auf diese Regel zurückgreift, so kann das nur
so verstanden werden, dass das Bundesgericht ebenfalls annimmt, Art. 8 Abs. 3 ATSG
betrachte nur jene versicherten Personen als im hypothetischen Gesundheitsfall im
Aufgabenbereich tätig, denen die Ausübung einer Erwerbstätigkeit im hypothetischen
Gesundheitsfall objektiv nicht zumutbar wäre. Das Bundesgericht akzeptiert also im
Ergebnis die Auslegung des Art. 8 Abs. 3 ATSG durch das Versicherungsgericht des
Kantons St. Gallen als korrekt. Es geht dann aber davon aus, dass Art. 28 Abs. 2 ter IVG (in
der bis 31. Dezember 2007 geltenden Fassung) eine von Art. 8 Abs. 3 ATSG abweichende
Definition des Kriteriums zur Auswahl der Methode der Invaliditätsbemessung enthalte und
dass diese abweichende Definition als die speziellere vorrangig sei. Nun ist aber nicht
ersichtlich, weshalb Art. 8 Abs. 3 ATSG und Art. 28 Abs. 2 ter IVG (in der bis 31.
Dezember 2007 geltenden Fassung) sich widersprechen sollten, denn ausserhalb der
Invalidenversicherung gibt es keine Anwendungsfälle des Art. 8 Abs. 3 ATSG. Es macht
also gar keinen Sinn, von Art. 8 Abs. 3 ATSG als der generellen und von Art. 28 Abs. 2 ter
IVG (in der bis 31. Dezember 2007 geltenden Fassung) als der speziellen Norm zu
sprechen. Die Anwendungsbereiche der beiden Normen sind deckungsgleich. Art. 28 Abs.
2 ter IVG (in der bis 31. Dezember 2007 geltenden Fassung) müsste demnach, wenn die
Interpretation des Bundesgerichts richtig wäre, bewusst eine von Art. 8 Abs. 3 ATSG
abweichende Regelung enthalten. Art. 8 Abs. 3 ATSG ist die Grundlage für die Existenz
weiterer Methoden zur Bemessung der Invalidität neben der in Art. 16 ATSG geregelten.
Gleichzeitig enthält Art. 8 Abs. 3 ATSG aber mit dem Verweis auf die Zumutbarkeit der
Ausübung einer Erwerbstätigkeit eines der Kriterien, nach denen im Einzelfall zwischen
den drei zur Verfügung stehenden Bemessungsmethoden (Einkommensvergleich,
Betätigungsvergleich im Aufgabenbereich, gemischte Methode) zu wählen ist. Die Abs. 2
bis und 2 ter des Art. 28 IVG (in der bis 31. Dezember 2007 geltenden Fassung) sind somit
nur Vollzugsnormen. Sie regeln die Details zu den in Art. 8 Abs. 3 ATSG vorgegebenen
Kriterien, nach denen im Einzelfall die Bemessungsmethode auszuwählen ist. Sie stehen
also zu Art. 8 Abs. 3 ATSG nicht im Verhältnis von lex specialis zu lex generalis, sondern
im Verhältnis von Vollzugsrecht zu materiellem Recht. Dies schliesst es aus, den Art. 28
Abs. 2 ter IVG (in der bis 31. Dezember 2007 geltenden Fassung) aus seinem
systematischen Zusammenhang herauszureissen und nur auf sich selbst bezogen
abweichend von Art. 8 Abs. 3 ATSG auszulegen. Das Argument des Bundesgerichts, der
Gesetzgeber habe mit Art. 28 Abs. 2 ter IVG (in der bis 31. Dezember 2007 geltenden
Fassung) nur die höchstrichterliche Praxis zu einer Bestimmung in der IVV zum Gesetz
machen wollen, ist unter diesen Umständen nicht stichhaltig. Das Versicherungsgericht des
Kantons St. Gallen vertritt deshalb weiterhin die Auffassung, dass sich die Wahl der
Methode der Invaliditätsbemessung danach richten müsse, wie weit es der versicherten
Person im hypothetischen Gesundheitsfall objektiv zumutbar wäre, einer Erwerbstätigkeit
nachzugehen. Es kann sich dabei auch auf die Gesetzesmaterialien stützen. Schon die
Botschaft des Bundesrates vom 24. Oktober 1958 zum IVG hat nämlich unmissverständlich
festgehalten: "Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass bei volljährigen Versicherten, welche
vor Eintritt der Invalidität nicht erwerbstätig waren, die Unmöglichkeit, sich im bisherigen
Aufgabenbereich zu betätigen, der Erwerbsunfähigkeit gleichgestellt wird, sofern die



Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nicht zumutbar ist" (Separatdruck S. 26). Es geht bei der
Statusfrage, d.h. der Methodenwahl, genau gleich wie es beim Einkommensvergleich "nicht
um den Vergleich von tatsächlichen, sondern von möglichen Erwerbseinkommen geht"
(Separatdruck S. 127), um eine Hypothese, die aus der Zumutbarkeit abzuleiten ist. Nun ist
aber nicht damit zu rechnen, dass das Bundesgericht seine Praxis aufgeben wird. Unter
diesen Umständen bleibt dem Versicherungsgericht nichts anderes übrig, als im
vorliegenden Fall die bundesgerichtliche Praxis zur Anwendung zu bringen. Immerhin ist
doch festzustellen, dass es der Beschwerdeführerin objektiv betrachtet angesichts des Alters
der beiden Kinder, der Grösse des Haushalts und der anderen Umstände ohne weiteres
zumutbar wäre, einer vollzeitlichen Erwerbstätigkeit nachzugehen. 1.4  Es ist in
Anwendung der bundesgerichtlichen Praxis zu untersuchen, ob die Beschwerdeführerin
ohne den Gesundheitsschaden mit Rücksicht auf ihre gesamten Umstände (persönlicher,
familiärer, sozialer und erwerblicher Art) erwerbstätig oder im Aufgabenbereich tätig wäre.
Dabei sind die finanzielle Notwendigkeit der Aufnahme oder der Ausdehnung einer
Erwerbstätigkeit, die Erziehungs- und Betreuungsaufgabe, das Alter der
Beschwerdeführerin und deren berufliche Fähigkeiten, Neigungen und Begabungen
massgebend. Dabei soll auf die hypothetischen Verhältnisse in tatsächlicher Hinsicht, wie
sie sich bis zum massgebenden Zeitpunkt entwickelt haben würden, abgestellt werden (vgl.
etwa BGE 125 V 150). Der Bericht über die Haushaltabklärung enthält nur den Satz, die
Beschwerdeführerin ginge heute ohne den Gesundheitsschaden weiterhin im Rahmen von
rund 60% einer Erwerbstätigkeit nach. Das standardisierte Formular für die
Haushaltabklärung enthält zwar eine vorgegebene Fragestellung zu diesem Thema. Wie und
mit welchen Erläuterungen die Beschwerdeführerin effektiv befragt worden ist, kann aber
nicht eruiert werden, denn die Abklärungsperson hat die effektive Fragestellung nicht
protokolliert. Ob der als Antwort angeführte Satz eine annähernd wörtliche Wiedergabe der
Antwort ist oder ob es sich um eine (zusammenfassende) Interpretation der Aussagen der
Beschwerdeführerin durch die Abklärungsperson handelt, ist nicht bekannt, denn es fehlt
auch hier eine korrekte Protokollierung. Deshalb steht nicht fest, ob die Beschwerdeführerin
mit dem Wort 'heute' die Situation am Abklärungstag gemeint hat, womit eine Aussage über
die einzig relevante fiktive Entwicklung bis zum Tag der altersbedingten Pensionierung
fehlen würde. Angesichts der Unsicherheit darüber, was die Beschwerdeführerin gefragt
worden ist und was sie effektiv geantwortet hat, kann der "Aussage der ersten Stunde"
entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin kein überragender Beweiswert
zukommen, ja es ist fraglich, ob diese Aussage überhaupt Beweiswert hat. Die
Beschwerdeführerin hat im weiteren Verfahren darauf beharrt, dass sie im fiktiven
"Gesundheitsfall" zu 100% erwerbstätig wäre und dass sie sich bei ihrer Aussage, sie ginge
heute zu 60% einer Erwerbstätigkeit nach, auf jene Phase bezogen habe, in der die jüngere
Tochter (Jg. 1995) noch in einem erheblichen Ausmass die Betreuung durch die Mutter
benötigt habe. Da diese Angaben im Wissen darum gemacht worden sind, dass eine
Teilzeiterwerbstätigkeit im fiktiven "Gesundheitsfall" und damit die Anwendung der
sogenannten gemischten Methode praktisch immer einen Rentenanspruch ausschliesst,
während eine Nur-Erwerbstätigkeit oder eine ausschliessliche Betätigung im Haushalt
(jeweils im fiktiven "Gesundheitsfall") eine der krankheitsbedingten Einschränkung direkt
Rechnung tragende und damit aus Versichertensicht "bessere" Invaliditätsbemessung
zulassen, kann auch den späteren Aussagen der Beschwerdeführerin keine ausreichende
Überzeugungskraft beigemessen werden. Das bedeutet, dass die Frage nach dem
Erwerbsgrad im fiktiven "Gesundheitsfall" anhand dessen beantwortet werden muss, was



die Beschwerdeführerin vernünftigerweise getan hätte, wenn sie nicht krank geworden
wäre. Angesichts der finanziellen Verhältnisse der Familie und angesichts des Umstandes,
dass zumindest die ältere Tochter eine langdauernde Ausbildung absolvieren und deshalb
noch lange nicht wirtschaftlich selbständig sein wird, wäre die Beschwerdeführerin
vernünftigerweise tatsächlich einer vollzeitlichen Erwerbstätigkeit nachgegangen, wenn sie
nicht krank geworden wäre, auch wenn dazu ein erheblicher Teil der Arbeit im Haushalt
durch die anderen Familienmitglieder hätte erledigt werden müssen, um sie zu entlasten.
Die Invalidität der Beschwerdeführerin ist deshalb nicht anhand der sogenannten
gemischten Methode, sondern durch einen Einkommensvergleich zu ermitteln. Daran
vermag auch die Tatsache nichts zu ändern, dass die effektiv bestehende
Teilarbeitsfähigkeit nicht erwerblich verwertet wird, denn das kann ganz andere Gründe
haben (konkret wohl die Überzeugung, vollständig arbeitsunfähig zu sein).

E. 2
2.1  Der Grad der für einen allfälligen Rentenanspruch massgebenden Invalidität ist gemäss
Art. 16 ATSG durch einen Einkommensvergleich zu ermitteln, bei dem das Einkommen,
das eine versicherte Person nach dem Eintritt der Invalidität und nach der Durchführung
allfälliger notwendiger und zumutbarer Eingliederungsmassnahmen bei ausgeglichener
Arbeitsmarktlage erzielen könnte (Invalideneinkommen), in Beziehung gesetzt wird zum
Einkommen, das die versicherte Person erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden
wäre (Valideneinkommen). Ausschlaggebendes Element des Einkommensvergleichs ist in
aller Regel der Grad der verbliebenen Arbeitsfähigkeit, da er die Höhe des zumutbaren
Invalideneinkommens - und damit im Ergebnis den Invaliditätsgrad - massgeblich
beeinflusst. Die von den verschiedenen mit dem Fall der Beschwerdeführerin befassten
medizinischen Fachpersonen abgegebenen Diagnosen decken sich weitgehend. Neben der
somatoformen Schmerzstörung/Somatisierungsstörung werden immer auch die Migräne
und die depressive Störung genannt. Aufgrund der Abklärung durch Dr. med. E.____ steht
fest, dass die Beschwerdeführerin aus orthopädischer Sicht nicht oder zumindest nicht
erheblich eingeschränkt ist. Die von der Beschwerdeführerin geklagten Schmerzen haben
nämlich weder klinisch noch durch bildgebende Verfahren auf eine Beeinträchtigung im
Nacken- und Schulterbereich oder auf eine Erkrankung der Wirbelsäule zurückgeführt
werden können. Die Somatisierungsstörung ist von Dr. med. F.____ mittels einer der
Beschwerdeführerin möglichen und zumutbaren Willensanstrengung überwindbar
qualifiziert worden. Dr. med. F.____ hat damit natürlich nicht eine Selbstheilung gemeint,
sondern die Überwindung der aus der Überzeugung, körperlich krank zu sein,
resultierenden Arbeitsunfähigkeitsüberzeugung. Dr. med. F.____ hat ausdrücklich auch die
soziokulturell bedingte, besonders starke Überzeugung der Beschwerdeführerin, körperlich
krank zu sein, in seine Beurteilung der Erfolgsaussichten einer zumutbaren
Willensanstrengung einbezogen. Die Überwindbarkeit der Arbeitsunfähigkeitsüberzeugung
einer an einer somatoformen Schmerzstörung/Somatisierungsstörung erkrankten Person
hängt nach der Überzeugung des Bundesgerichts (vgl. etwa das Bundesgerichtsurteil vom
16. Dezember 2004, I 770/03) auch davon ab, ob daneben noch weitere Krankheiten
vorliegen, welche die zur Verfügung stehende Willenskraft mindern und/oder die
Arbeitsunfähigkeitsüberzeugung verstärken. Im vorliegenden Fall besteht eine
Komorbidität, bestehend aus den rezidivierenden Migräneanfällen und der depressiven
Störung. In bezug auf diese beiden Krankheiten haben die beteiligten medizinischen
Fachpersonen keine einheitliche Auffassung vertreten, allerdings ohne allzu stark
voneinander abzuweichen. Dr. med. F.____ ist davon ausgegangen, dass die Migräne nicht



weiter therapierbar sei, so dass die durchschnittlich zweimal wöchentlich auftretenden
Anfälle für den betreffenden Tag jeweils eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hätten. Die
psychiatrische Klinik Wil hat während der stationären Behandlung der Beschwerdeführerin
in bezug auf die Migräneattacken eine gewisse Verbesserung erreicht. Insbesondere haben
die Beschwerdeführerin und deren Ehemann aber gelernt, wie mit diesen Anfällen in
geeigneter Weise umzugehen ist. Allerdings hat die psychiatrische Klinik Wil keine
Angaben dazu gemacht, mit welcher Stärke und mit welcher Frequenz die Migräneanfälle
noch auftreten. Dementsprechend fehlt auch eine Arbeitsfähigkeitsschätzung unter
Berücksichtigung der Migräneanfälle. Dr. med. F.____ ist weiter davon ausgegangen, dass
die depressive Störung einer erheblichen Besserung zugänglich sei. Dem hat der damalige
behandelnde Psychologe lic. phil. G.___ widersprochen. Er hat die Auffassung vertreten,
dass er bei der Beschwerdeführerin keine Besserung erreichen könne. Auch Dr. med. H.___
hat die Chancen für eine erfolgreiche Therapie der depressiven Störung ebenfalls
pessimistisch eingeschätzt. Die stationäre Behandlung der Beschwerdeführerin in der
psychiatrischen Klinik Wil hat dann aber die optimistische Prognose von Dr. med. F.____
bestätigt. Gemäss dem Austrittsbericht war die Beschwerdeführerin im Affekt deutlich
gelöster, freundlich, kaum mehr deprimiert, gut schwingungsfähig und ohne
Insuffizienzgefühle. Ihre Psychomotorik und ihr Antrieb waren adäquat. Unter diesen
Umständen rechtfertigt es sich, die Einschätzung von Dr. med. F.____ als überwiegend
wahrscheinlich zu qualifizieren, laut der weder die rezidivierende Migräne noch die
depressive Symptomatik die zumutbare Willensanstrengung zur Überwindung der
somatoformen Schmerzstörung/Somatisierungsstörung verunmöglichen. Die
Beschwerdegegnerin ist demnach zu Recht von einer Arbeitsfähigkeit von 60% (ohne
Berücksichtigung der erst mit der stationären Behandlung in der psychiatrischen Klinik Wil
und damit erst nach dem Erlass der angefochtenen Verfügung eingetretenen Verbesserung)
ausgegangen. Von einer zusätzlichen psychiatrischen Abklärung wäre zum vornherein kein
weiterer Aufschluss über die im Zeitpunkt des Ablaufs des sogenannten Wartejahres
bestehende Arbeitsfähigkeit zu erwarten, denn damit könnte nur der aktuelle und nicht der
damalige gesundheitliche Zustand erhoben werden. Die abweichende
Arbeitsfähigkeitsschätzung von Dr. med. H.___ vermag nicht zu überzeugen. Sie vermag
auch die Überzeugungskraft der Arbeitsfähigkeitsschätzung von Dr. med. F.____ nicht zu
erschüttern, denn erfahrungsgemäss beeinflusst die Therapiesituation die Höhe der von den
behandelnden Ärzten angegebenen Arbeitsunfähigkeit, so dass diese Ärzte keinen zum
Zwecke der Ermittlung des zumutbaren Invalideneinkommens geeigneten, objektiven
Arbeitsunfähigkeitsgrad angeben. 2.2  Die Beschwerdeführerin geht keiner Erwerbstätigkeit
mehr nach. Praxisgemäss ist das zumutbare Invalideneinkommen deshalb anhand
lohnstatistischer Angaben zu ermitteln. Dr. med. B.___ hat am 26. November 2006 eine seit
dem 29. August 2005 anhaltende vollständige Arbeitsunfähigkeit der Beschwerdeführerin
als Reinigungsangestellte angegeben. Demgegenüber hat Dr. med. F.____ aufgrund
anamnestischer Angaben als Beginn der Arbeitsunfähigkeit den 1. April 2006 angegeben.
Er dürfte sich dabei auf eine Aussage der Beschwerdeführerin gestützt haben, die jetzige
"Verstimmung" dauere seit etwa einem Jahr an. Unter Berücksichtigung der Umstände,
dass die Beschwerdeführerin aufgrund der von Dr. med. B.___ gestellten Diagnose im
November/Dezember 2005 in der Klinik Gais hospitalisiert gewesen ist und dass kein
Hinweis auf eine vorübergehende, erhebliche Verbesserung des Gesundheitszustandes
zwischen dem Austritt aus der Klinik Gais und dem Frühjahr 2006 vorliegt, ist davon
auszugehen, dass das sogenannte Wartejahr (Art. 29 Abs. 1 lit. b IVG in der hier



massgebenden, bis 31. Dezember 2007 geltenden Fassung) im August 2006 erfüllt war.
Abzustellen ist deshalb auf die Löhne im Jahr 2006. Die Beschwerdeführerin hat keinen
Beruf erlernt, so dass sie nur eine Hilfsarbeit ausüben könnte. Damit stellt sich das unter
dem Begriff der 'Eingliederung vor Rente' (vgl. etwa Ueli Kieser, ATSG-Kommentar,
Vorbemerkungen N. 33) zusammengefasste Problem der IV-spezifischen
Schadenminderungspflicht mittels beruflicher Eingliederung. Grundsätzlich hätte sich die
Beschwerdeführerin angesichts der 40% betragenden Arbeitsunfähigkeit bzw. der
möglicherweise die Grenze von 40% (Art. 28 Abs. 1 IVG in der bis 31. Dezember 2007
geltenden Fassung) überschreitenden Invalidität einer beruflichen
Eingliederungsmassnahme zu unterziehen. Dabei könnte es sich aber nur um eine
sogenannt höherwertige Umschulung handeln, d.h. die Beschwerdeführerin müsste erstmals
einen Beruf erlernen, denn nur durch eine Erhöhung des Lohnniveaus wäre sie in der Lage,
bei einem Arbeitsfähigkeitsgrad von 60% einen Lohn zu erzielen, der weniger als 40%
unter dem Valideneinkommen als Hilfsarbeiterin liegen würde. Eine Berufsausbildung wäre
zwar sehr aufwendig, weil die Beschwerdeführerin zunächst die notwendigen schulischen
und sprachlichen Kenntnisse erwerben müsste, damit sie anschliessend eine Berufslehre
absolvieren könnte. Aber die Umschulung wäre nicht unverhältnismässig, denn die im
Anschluss verbleibende Aktivitätsdauer wäre trotz der bescheidenen "verhinderten"
Viertelsrente lange genug, um die Kosten aufzuwiegen. Ob die Beschwerdeführerin über
die intellektuellen Fähigkeiten verfügt, die zu einer Berufslehre erforderlich sind, ist nicht
bekannt. Entsprechende Abklärungen erübrigen sich aber, den angesichts des psychischen
Zustandes der Beschwerdeführerin wäre jeder Versuch einer langdauernden und
anforderungsreichen höherwertigen Berufsausbildung zum Scheitern verurteilt. Es besteht
also keine Eingliederungspflicht. Das zumutbare Invalideneinkommen ist anhand der
Invalidenkarriere als Hilfsarbeiterin zu ermitteln. Das Durchschnittseinkommen weiblicher
Hilfskräfte aller Branchen belief sich gemäss der Tabelle TA1 im Anhang zu der vom
Bundesamt für Statistik herausgegebenen Lohnstrukturerhebung 2006 auf Fr. 4019.-,
umgerechnet auf die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 41,7 Std. auf Fr. 4189.80
bzw. Fr. 50'278.-. Bei einem Arbeitsfähigkeits- bzw. Beschäftigungsgrad von 60% resultiert
ein Einkommen von Fr. 30'167.-. Da die Beschwerdeführerin aufgrund der Art ihrer
Gesundheitsbeeinträchtigung für einen potentiellen Arbeitgeber verschiedene Nachteile
gegenüber einer gesunden Arbeitskraft aufweisen würde (Risiko überdurchschnittlich hoher
Krankheitsabsenzen, Risiko unvorhersehbarer Leistungsschwankungen, Bedarf nach
besonderer Rücksichtnahme seitens der Vorgesetzten und der Kolleginnen, geringe
Flexibilität in bezug auf die Art der Arbeit bzw. Unfähigkeit, bei Bedarf Überstunden zu
leisten bzw. eine Leistung von mehr als 60% zu erbringen), rechtfertigt sich - trotz des
statistisch ausgewiesenen Teilzeitvorteils weiblicher Hilfskräfte - ein zusätzlicher Abzug
von 10%. Das zumutbare Invalideneinkommen beläuft sich somit auf Fr. 27'150.-. Die
Beschwerdeführerin ist früher als Näherin und dann als Raumpflegerin tätig gewesen. Sie
weist also keine besondere Affinität zu einer bestimmten Branche auf, so dass nicht
anzunehmen ist, sie hätte ihre Erwerbskarriere längerfristig in dieser Branche fortgesetzt,
wenn sie nicht krank geworden wäre. Damit ist auch das Valideneinkommen anhand des
Durchschnittslohns weiblicher Hilfskräfte gemäss der Tabelle TA1 zu ermitteln. Es beläuft
sich auf Fr. 50'278.-. Die Erwerbseinbusse beträgt somit Fr. 23'128.-. Das entspricht einem
Invaliditätsgrad von 46%. Die Beschwerdeführerin hat demnach rückwirkend ab August
2006 einen Anspruch auf eine Viertelsrente. Die Sache ist zur Ermittlung des
Rentenbetrages an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen. Das vorliegende Urteil beruht



auf dem Sachverhalt, wie er sich bis zum Erlass der angefochtenen Verfügung abgespielt
hat. Später allenfalls eingetretene Änderungen müssen Gegenstand eines
Rentenrevisionsverfahrens (Art. 17 Abs. 1 ATSG) bilden, wobei jeweils einleitend zu
prüfen sein wird, ob sich in bezug auf die berufliche Eingliederungsfähigkeit der
Beschwerdeführerin eine relevante Veränderung ergeben hat.

E. 3
Im Sinne der vorstehenden Ausführungen ist die Beschwerdeteilweise gutzuheissen und der
Beschwerdeführerin ist mit Wirkung ab August 2006 eine Viertelsrente zuzusprechen. Die
Sache ist zur Ermittlung und Festsetzung des Betrages dieser Viertelsrente an die
Beschwerdegegnerin zurückzuweisen. In bezug auf die Prozesskosten ist dieser
Verfahrensausgang als vollumfängliches Obsiegen der Beschwerdeführerin zu
qualifizieren. Die Beschwerdegegnerin hat deshalb die vollen Gerichts- und
Vertretungskosten zu tragen. Die Gerichtskosten betragen zwischen Fr. 200.- und Fr.
1000.-. Bemessen werden sie nach dem Verfahrensaufwand (Art. 69 Abs. 1 bis IVG).
Dieser rechtfertigt im vorliegenden Fall eine Gerichtsgebühr von Fr. 600.-. Der geleistete
Kostenvorschuss von Fr. 600.- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet. Die
Beschwerdeführerin hat einen Anspruch auf eine ungekürzte Parteientschädigung (Art. 61
lit. g Satz 1 ATSG). Unter Berücksichtigung der Bedeutung der Streitsache und der
Schwierigkeit des Prozesses (Art. 61 lit. g Satz 2 ATSG) erweist sich eine
Parteientschädigung von Fr. 3500.- (inklusive Barauslagen und Mehrwertsteuer) als
angemessen. Demgemäss hat das Versicherungsgericht im Zirkulationsverfahren gemäss
Art. 53 GerG entschieden: 1.  In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird die
Verfügung vom 2. Oktober 2007 aufgehoben und der Beschwerdeführerin wird mit
Wirkung ab August 2006 eine Viertelsrente zugesprochen; die Sache wird zur
Vervollständigung der Rentenzusprache im Sinne der Erwägungen an die
Beschwerdegegnerin zurückgewiesen. 2.  Die Beschwerdegegnerin bezahlt eine
Gerichtsgebühr von Fr. 600.-; der Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird der
Beschwerdeführerin zurückerstattet. 3.  Die Beschwerdegegnerin bezahlt der
Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 3500.-.
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